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Satzung der Verbraucherschutzpartei 
 
§ 1 Name, Sitz und Zweck der Partei 
 
1.Die Partei führt den Namen Verbraucherschutzpartei. 
Die Kurzbezeichnung lautet: VERBRAUCHERSCHUTZPARTEI 
Die Zusatzbezeichnung lautet: Verbraucherschutz-Rechtssicherheit-Grundeinkommen 
 
2. Der Sitz der Partei ist Hamburg. 
 
3. Ihr Tätigkeitsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. 
 
4. Die Verbraucherschutzpartei strebt auf demokratischem Wege die Realisierung ihres 
Parteiprogramms an. Sie bekennt sich vorhaltlos zum deutschen Grundgesetz. Sie bekennt 
sich vorbehaltlos zum Grundsatz der strikten Trennung von Kirche und Staat bzw. Religion 
und Politik. Sie bekennt sich außerdem zur Gewaltfreiheit. 
 
§ 2 Eintritt und Austritt der Mitglieder 
 
1. Mitglied der Verbraucherschutzpartei kann jede Person werden, die das 15. Lebensjahr 
vollendet hat, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist und Satzung sowie das 
Grundsatzprogramm der Partei anerkennt. Über die Zulassung von Doppelmitgliedschaften 
(Mitgliedschaft in der Verbraucherschutzpartei und einer weiteren Partei) entscheidet der 
Bundesvorstand mit einfacher Mehrheit. 
 
2. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Bundesvorstand nach der Anhörung 
der jeweiligen Kreisvorstände. Existiert kein solcher, wird der Landesvorstand gehört.  
 
3. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrages braucht nicht begründet zu werden. 
 
4. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt aus der 
Verbraucherschutzpartei ist jederzeit möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich 
erfolgen und handschriftlich unterzeichnet sein. Sofern im Schreiben nichts anderes vermerkt 
ist, gilt sie ab dem Tage, an dem sie bei der Bundeszentrale der Partei eintrifft. Rückwirkende 
Austritte sind nicht möglich. Eine Beendigung der Mitgliedschaft bedeutet das sofortige 
Erlöschen sämtlicher Funktionen und Rechte. Bereits bezahlte Beiträge werden nicht 
zurückerstattet. 
 
§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Jedes Mitglied hat prinzipiell das Recht, an der Entwicklung des Parteiprogramms oder der 
Partei teilzuhaben. Die Mitgliedsrechte können jedoch aufgrund von Ordnungsmaßnahmen 
eingeschränkt sein. 
 
2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Partei nach außen hin angemessen zu vertreten, sich an 
die Satzung zu halten und den Grundsätzen der Partei entsprechend zu handeln sowie den 
Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten. Beitragsäumige Mitglieder werden gemahnt. Wird 
der Beitrag auch nach der zweiten Mahnung nicht entrichtet bzw. nachgezahlt, verlieren sie 
ihr Stimmrecht. Dieses lebt erst wieder auf, wenn die Beiträge nachentrichtet worden sind. 
Nach der dritten Mahnung können sie auf einfachen Beschluss des Bundesvorstandes aus den 
Mitgliedslisten der Partei gestrichen werden. 



 
§ 4 Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder 
 
1. Über Ordnungsmaßnahmen und Parteiausschlussverfahren entscheidet das zuständige 
Schiedsgericht. Dieses wird vom Bundesparteitag gewählt und setzt sich aus 3 
Parteimitgliedern, die ansonsten keine Ämter oder Mandate bekleiden, zusammen. Die 
Entscheidungen sind schriftlich zu begründen. Gegen die Entscheidung eines 
Schiedsgerichtes kann bei einem Schiedsgericht höherer Ebene Berufung eingelegt werden. 
 
2. Zulässige Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder sind Erteilung einer Rüge, Zeitweilige 
Aberkennung des Rechts zur Bekleidung einzelner oder aller Funktionen bis zur Dauer von 
fünf Jahren, das zeitweilige Ruhen einzelner oder aller Rechte aus der Mitgliedschaft bis zur 
Dauer von fünf Jahren oder der Ausschluss aus der Partei. 
 
3. Ordnungsmaßnahmen können eingeleitet werden, wenn ein Mitglied durch absichtliches 
Zuwiderhandeln gegen die Gründungsgrundsätze das Parteiinteresse schädigt oder sich sonst 
eines Verstoßes gegen die Satzung und Programm schuldig macht. 
Auf Ausschluss kann nur erkannt werden, wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung 
oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen hat. 
 
4. In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der 
Vorstand der Partei oder eines Gebietsverbandes ein Mitglied von der Ausübung seiner 
Rechte bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtes ausschließen. 
 
§ 5 Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände 
 
1. Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände trifft der Parteivorstand. Gegen die 
Ordnungsmaßnahmen ist die Anrufung des Schiedsgerichtes zulässig. 
 
2. Zulässige Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände sind zeitweiliges Verbot von 
politischen Handlungen oder die Amtsenthebung eines Gebietsverbandsvorstands und 
Einsetzung eines kommissarischen Gebietsverbandsvorsitzenden durch den amtierenden 
Parteivorstand. 
 
3. Im Falle des Verbotes politischer Handlungen sind Ordnungsmaßnahmen zulässig, wenn 
der Gebietsverbandsvorstand durch groben Verstoß gegen Grundsätze der Partei das 
Parteiinteresse schädigt, im Falle der Amtsenthebung, wenn der Gebietsverbandsvorstand 
beharrlich gegen die Beschlüsse der eigenen Gebietsverbandsversammlung verstößt. 
 
4. Die getroffenen Ordnungsmaßnahmen bedürfen einer Bestätigung durch den nächsten 
Parteitag. Sie werden unwirksam, wenn die Bestätigung nicht erfolgt. 
 
§ 6 Gliederung der Verbraucherschutzpartei 
 
Die Verbraucherschutzpartei gliedert sich in Landesverbände, Kreisverbände und 
Ortsverbände. Die Gebietseinteilung der Landesverbände entsprechen den Gebieten der 
Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Die Gebietseinteilungen der Kreis- und 
Ortsverbände entsprechen den kommunalen Gliederungen. 
 
 



§ 7 Der Bundesvorstand 
 
1. Der Bundesvorstand besteht aus maximal 9 Personen, 
diese sind: 
die/der Erste Bundesvorsitzende 
die/der Zweite Bundesvorsitzende 
die/der Dritte Bundesvorsitzende 
die/der Schatzmeister/in 
die/der Schriftführer/in 
bis zu 4 Beisitzern. 
Den geschäftsführenden Bundesvorstand bilden die Vorsitzenden, die/der Schatzmeister/in 
und die/der Schriftführer/in. 
 
2. Der Bundesvorstand wird alle zwei Jahre neu gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
aller Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder des Parteitages erhält. Haben 
Kandidaten/innen diese Mehrheit nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahlgang statt. 
Gewählt sind dann die Kandidaten/innen, welche die meisten Stimmen erreichen. Bei 
Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. 
 
3. Der Bundesvorstand kann jederzeit die Organisationsgliederungen kontrollieren, von ihnen 
Aufschlüsse anfordern und Abrechnungen verlangen. Er hat das Recht, an allen 
Zusammenkünften der einzelnen Parteigliederungen beratend teilzunehmen. 
 
4. Der Bundesvorstand ist dem Bundesparteitag rechenschaftspflichtig.  
 
5. Der Bundesvorstand leitet den Bundesverband und führt dessen Geschäfte nach Gesetz und 
Satzung sowie den Beschlüssen der ihm übergeordneten Organe. Er vertritt den 
Bundesverband gemäß §26 Absatz 2 des BGB. 
 
§ 8 Der Bundesparteitag 
 
1. Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. Er tritt mindestens in jedem zweiten 
Kalenderjahr zusammen.  
 
2. Er setzt sich zusammen aus dem Bundesvorstand und den Landesdelegierten, wobei jeder 
Landesverband maximal 30 Delegierte entsenden darf. Die Delegierten werden auf den 
Landesparteitagen für einen Zeitraum von 2 Jahren gewählt.  
 
3. Der Bundesparteitag beschließt insbesondere das Parteiprogramm, die Satzung, die 
Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, Bündnisse oder Verschmelzung mit anderen 
Parteien. Er nimmt außerdem mindestens alle zwei Jahre den Rechenschaftsbericht des 
Bundesvorstandes entgegen und fasst über ihn Beschluss.  
 
4. Der Bundesparteitag wählt den Bundesvorstand in gleicher, geheimer und direkter Wahl.  
 
5. Der Bundesparteitag ist vom Bundesvorstand einzuberufen. Über den Ort entscheidet der 
Bundesvorstand. Der Bundesparteitag soll einen Monat vorher mit der vorläufigen 
Tagesordnung und Anträgen durch einfachen Brief an alle Mitglieder einberufen werden. 
 
6. Anträge für den Bundesparteitag sind von Landesverbänden, Landesvorständen, 
Kreisverbänden oder dem Verbraucherschutzparteirat schriftlich mit kurzer Begründung beim 



Bundesvorstand einzureichen. Anträge, die später als sechs Wochen vor dem Parteitagstermin 
beim Bundesvorstand eingehen, werden erst für den nächsten Parteitag berücksichtigt. 
 
7. Über den Bundesparteitag und die Beschlüsse wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt, das von 
jeweiliger Protokollführung und jeweiliger Versammlungsleitung unterschrieben wird. 
 
8. Der Parteitag entscheidet – sofern nichts anderes erforderlich ist – mit einfacher Mehrheit. 
 
9. Der Parteitag tagt parteiöffentlich. Jedes Parteimitglied hat Rederecht. Gäste können nach 
Zustimmung des Bundesvorstandes von den Landesverbänden eingeladen werden. 
 
10. Außerordentliche Bundesparteitage werden vom Bundesvorstand einberufen, wenn 25% 
der Gesamtzahl der Parteimitglieder oder 25% der Gesamtzahl der Landesverbandsvorstände 
dies verlangen. Die Einberufung erfolgt schriftlich mit einer Frist von 20 Tagen.  
 
§ 9 Freie Mitarbeit 
 
1. Die Verbraucherschutzpartei bietet Interessenten, Sympathisanten und Mitgliedern anderer 
Parteien die Mitwirkung in Form der Freien Mitarbeit an. Die Freie Mitarbeit beginnt durch 
eine entsprechende schriftliche Erklärung gegenüber dem Bundesvorstand und durch die 
Rückbestätigung des Bundesvorstandes. Sie endet durch die schriftliche Erklärung der/des 
Freien Mitarbeiter/in gegenüber dem Bundesvorstand, durch Erlöschen bei fehlender 
Mitarbeit länger als 12 Monate oder auf Beschluss des Bundesvorstandes bei Verstoß gegen 
die Prinzipien, der Satzung oder des Programmes der Partei oder bei sonstigem 
parteischädigendem Verhalten. 
 
2. Freie Mitarbeiter/innen haben das Recht, sich an Diskussionen und der politischen Arbeit 
der Verbraucherschutzpartei zu beteiligen. Sie haben das Recht, an Mitgliederversammlungen 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
3. Freie Mitarbeiter/innen können keine Parteifunktionen ausüben und sind in Gremien nicht 
stimmberechtigt, wohl aber können sie Mandate auf Wahllisten übernehmen.  
 
§ 10 Wahlen  
 
Die Aufstellung von Bewerber/-innen zu Wahlen von Volksvertretungen muss in geheimer 
Abstimmung in Übereinstimmung mit den gültigen Wahlgesetzen erfolgen. 
Die Kandidaten werden von den jeweils verantwortlichen Gliederungen gewählt: Bei 
Kreistags-, Gemeinde- und Stadtratswahlen sind dies die Kreisverbände, bei Ortsratswahlen 
die Ortsverbände, Kandidaten für Landeslisten sowie Direktkandidaten für Bundestags und 
Landtagswahlen werden von den zuständigen Mitgliederversammlungen geheim gewählt. 
 
§ 11 Auflösung der Partei 
 
1. Beschließt der Bundesparteitag die Auflösung der Partei, so ist innerhalb von 3 Monaten 
nach dem Beschluss eine Urabstimmung unter allen zum Zeitpunkt des Beschlusses des 
Parteitages eingeschriebenen Mitgliedern durchzuführen. Sofern sich bei der Urabstimmung 
ergibt, dass mehr als 66% der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen, so wird 
diese auf dem auf dem der Urabstimmung folgenden Bundesparteitag formell durchgeführt. 
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Auflösung nicht durchgeführt. 
 



2. Selbiges gilt analog für den Beitritt oder die Fusion mit einer oder mehreren anderen 
Parteien. 
 
§ 12 Das Schiedsgericht 
 
1. Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten der Partei oder eines 
Gebietsverbandes mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten über Auslegung und 
Anwendung der Satzung ist ein Bundesschiedsgericht zu bilden. Bei Bedarf können auch 
Landesverbände nachgeordnete Schiedsgerichte bilden. 
 
2. Die Mitglieder der Schiedsgerichte dürfen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei sein, 
in einem Dienstverhältnis zu der Partei oder einem Gebietsverband stehen oder von ihnen 
regelmäßige Einkünfte beziehen. 
 
3. Die Zusammensetzung und das Verfahren der Schiedsgerichte werden durch eine 
Schiedsgerichtsordnung geregelt, die von den jeweiligen Parteitagen zu beschließen ist. 
 
§ 13 Sonstige Regelungen 
 
1. Die in der Satzung gegebenen Vorschriften gelten analog auch für die Landes- und 
Kreisverbände, die sich auf Basis dieser Satzung eigene Satzungen geben können. Für die 
Gründung von Landes-, Kreis- und Ortsverbände sind mindestens drei Mitglieder 
erforderlich. Die Vorstände müssen aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. 
 
2. Neben der Satzung gelten die gesetzlichen Vorschriften sowie die Ordnungen der Partei 
(Beitragsordnung, Schiedsgerichtsordnung u. ggf. a.). 
 
3. Zuwendungen und Spenden, die von Kapitalgesellschaften stammen, dürfen von der Partei 
nicht angenommen werden und sind an den Spender zurückzuführen. Ist dies aus 
irgendwelchen Gründen nicht möglich, so wird die jeweilige Zuwendung an eine 
gemeinnützige Organisation weitergeleitet. Die Entscheidung darüber trifft der Parteitag der 
Parteigliederung, an die die Spende gerichtet war. 
 
§ 14 Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
1. Die Satzung wurde beschlossen auf dem Gründungsparteitag der Verbraucherschutzpartei 
am 29.4.2007 in Sangenstedt, zuletzt geändert auf dem Bundesparteitag der 
Verbraucherschutzpartei am 10.11. 2007 in Hamburg. 
 
2. § 8.2 findet nur Anwendung, wenn die Partei bundesweit mehr als 250 Mitglieder umfasst. 
Wird diese Mitgliederzahl nicht erreicht, tagt der Parteitag nicht als Delegierten-, sondern als 
Mitgliederversammlung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schiedsgerichtsordnung für die Verbraucherschutzpartei 
 
1. Bei parteiinternen Streitigkeiten ist ein schriftlicher Antrag an das Schiedsgericht zu 
richten. Antragsberechtigt sind einzelne Mitglieder oder Vorstände der Gebietsverbände.  
 
2. Sofern ein Grund vorliegt, der Misstrauen in seine Unparteilichkeit eines Schiedsrichters 
rechtfertigt, kann dieser auf Antrag einer der streitenden Parteien wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt werden. 
 
3. Die Schiedsgerichte haben in jeder Verfahrenslage auf gütliche Beilegung des Streits 
hinwirken. Ein Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens ohne Zustimmung des 
Antragsgegners zurückgenommen werden. 
 
4. Die Schiedsgerichte entscheiden mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Die Entscheidungen sind zu begründen und schriftlich unter Angabe des Tages der 
Entscheidung und der Abfassung den Beteiligten mit Rechtsmittelbelehrung zuzustellen 
 
5. Berufungen sind innerhalb eines Monats bei dem/der Vorsitzenden des Schiedsgerichts 
einzulegen, das die Entscheidung erlassen hat. Die Berufung ist schriftlich einzulegen und zu 
begründen. Im Falle der Berufung entscheidet der Bundesparteitag, sofern das Schiedsgericht 
seine Entscheidung nicht abändert. 
 
 
Finanzordnung der Verbraucherschutzpartei 
 
1. Ein Mitgliedsbeitrag wird derzeit nicht verlangt, jedoch wird pro Mitgliedsantrag ein 
Unkostenbeitrag von einmalig 15 Euro erhoben. Der Unkostenbeitrag wird im Falle einer 
Ablehnung des Mitgliedsantrages nicht erstattet. 
 
2. Der augenblickliche Schlüssel für die Verteilung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden liegt 
bei 45% Bundesverband, 30% Landesverband, 25% Kreisverband. Wo keine 
Untergliederungen existieren, stehen die Mittel dem nächsthöheren Verband zu. 
 
3. Die Partei ist verpflichtet, gemäß §§ 23, 24 und 28 PartG über ihre Einnahmen und 
Ausgaben Rechenschaft abzulegen, die Einnahme- und Ausgabearten darzulegen und über 
ihre Einnahmen und Ausgaben sowie über ihr Vermögen Buch zu führen. 



VERBRAUCHERSCHUTZPARTEI   BUNDESPROGRAMM 
 
 - 1 - 
Programm der Verbraucherschutzpartei 
Im Bewusstsein um die gravierenden Probleme Deutschlands wurde von der 
Verbraucherschutzpartei folgendes Programm beschlossen. Dabei haben wir uns bewusst auf 
die wichtigsten zehn Punkte konzentriert, um klar und deutlich zu sagen, wofür die 
Verbraucherschutzpartei steht.  
 
1. Verbraucherschutz 
Unser ureigenstes Anliegen, nach diesem Punkt wurde die Partei benannt. Denn Verbraucher 
sind wir letztendlich alle- ohne Ausnahme. Alle unsere Programmpunkte orientieren sich 
daher an dieser Leitmaxime: Ausbau des Verbraucherschutzes. Gerade wir als Verbraucher 
haben keine Lobby, die uns gegenüber der Regierung/dem Parlament vertritt. Gerade wir als 
Inidividuen haben keine kapitalstarke Gesellschaft hinter uns, deren Anwälte für uns 
kämpfen. Wir müssen selbst für Gerechtigkeit kämpfen.  
Wir stehen für:  
- Transparente und verständliche Deklarationen auf allen Produkten 
- Strengste Kontrollen der Futter- und Lebensmittelindustrie 
- Freigabe von Neuprodukten nur gegen den Nachweis, dass das Produkt nicht 
gesundheitsgefährdend ist 
- Mehr Mittel für die Stiftung Warentest und den Verbraucherzentralen, um deren Existenz zu 
sichern und kostenlose Beratungen zu ermöglichen 
- Vernünftiges Internetrecht: Ende der Abmahnwellen übereifriger Anwälte 
- Ausbau des Verbraucherschutzes bei Emissionen, Schadstoffen, Kundenberatungen, 
Versicherungen und Gewinnversprechungen 
- Ausbau des Reklamations- und Garantierechtes 
- Justizreform: Beschleunigte Verfahren, Prozesskostengarantie, Ausbau der Schieds- und 
Einigungsstellen 
 
2. Soziale Sicherheit 
Derzeit werden nicht die Bedürftigen unterstützt, sondern diejenigen, die sich am besten mit 
dem jetzigen System auskennen und es am besten verstehen, den Eindruck von Bedürftigkeit 
zu erwecken. Das hat zur Folge, dass die Bedürftigkeitsprüfungen immer weiter ausufern und 
immer mehr Kosten verursachen. 
Vollbeschäftigung wird es in Deutschland nicht mehr geben. Wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass immer mehr menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt werden. Wer 
heute arbeitslos wird, ist der Mechanisierung zum Opfer gefallen. Für die eigene 
Arbeitslosigkeit kann daher niemand verantwortlich gemacht werden, weil er sie nicht zu 
verantworten hat. Der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Trotzdem werden 
Arbeitslose in dieser Gesellschaft als Faulenzer und Versager angesehen.  
Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde diese inakzeptablen Zustände ändern. Ein 
Grundeinkommen, welches jeder deutsche Staatsbürger, der die Volljährigkeit erreicht hat, 
jeden Monat ausbezahlt bekommt. Ohne Wenn und Aber, ohne Bedürftigkeitsprüfung, würde 
soziale Sicherheit garantieren.  
Wir stehen für:  
- die Einführung des so genannten bedingungslosen Grundeinkommens für alle volljährigen 
deutschen Staatsbürger 
- die Einführung eines reduzierten Grundeinkommens für deutsche Staatsbürger, die die 
Volljährigkeit noch nicht erreicht haben 
- langfristig die Abschaffung von Sozial- und Arbeitsämtern, wenn sie nicht mehr benötigt 
werden 
- eine angemessene Übergangszeit, um einen möglichst sanften Übergang vom jetzigen 
System in das neue System zu gewährleisten 
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3. Steuerpolitik 
Mit den Steuern ist es ähnlich wie mit der sozialen Sicherheit. Die meisten Steuern spart 
derjenige, der sich am besten mit dem Steuerrecht auskennt. Das ist im Regelfalle auch 
derjenige, der eigentlich die meisten Steuern zahlen müsste, sich aber professionelle Beratung 
leisten kann. 
Wir brauchen ein effektives, gerechtes Steuersystem, um das sich keiner herummogeln kann. 
Ein indirektes Steuersystem, da in einem solchen die Steuern indirekt gleich vom Staat 
eingezogen werden. Einkommensteuererklärungen wären somit überflüssig. 
Wir stehen für:  
- die Einführung einer gestaffelten Mehrwertsteuer und einer Energiesteuer 
- die Abschaffung aller direkten Steuern wie beispielsweise der Einkommensteuer 
- eine angemessene Übergangszeit, um einen möglichst sanften Übergang vom jetzigen 
System in das neue System zu gewährleisten 
 
 
 
4. Gesundheitspolitik 
Die Gesundheitskosten explodieren. Wir werden immer älter, wollen aber natürlich immer 
gesund bleiben. Daher muss das Gesundheitssystem verschlankt werden, um weitere Kosten 
zu sparen. Auch muss jeder seinen Teil zu diesem System beitragen. Gerade im 
Gesundheitswesen müssen wir auf eine solidarische Gemeinschaft bauen. Versuchen, die 
Jungen gegen die Alten auszuspielen, muss konsequent entgegengetreten werden. Irgendwann 
sind alle mal alt. 
Wir stehen für:  
- die Abschaffung der kassenärztlichen Vereinigung 
- die Zusammenlegung der Krankenkassen 
- die Einführung eines Standardkrankenkassensatzes sowie die eines ermäßigten Satzes 
- die Einbeziehung aller Menschen in diesem Land in das Krankenkassensystemes 
- die Beibehaltung bzw. Erhöhung bzw. Wiedereinführung der Alkoholsteuer, der 
Tabaksteuer, der Zuckersteuer und der Fettsteuer. 
 
 
 
5. Internationale Politik 
Gerade die Deutschen müssten wissen, wie grauenvoll ein Krieg ist. Gerade wir haben daher 
absolut kein Recht, Truppen in fremde Länder zu schicken, um diese zu erobern. Die deutsche 
Außenpolitik muss auf Deeskalation ausgerichtet sein. 
Wir stehen für:  
- Rückzug aller deutschen Truppen aus dem Ausland 
- Auflösung der Bundeswehr und Einrichtung einer Nationalen Verteidigungsarmee, deren 
Aufgabengebiet ausschließlich die Landesverteidigung ist 
- Ausbau des Technischen Hilfswerkes für nationale und internationale 
Katastrophenbekämpfungseinsätze 
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6. Umweltpolitik 
Was einmal verloren, kommt nicht wieder. Wir haben die Pflicht, diesen Planeten 
nachfolgenden Generationen in unverbrauchtem Zustand zu übergeben. Wir müssen unseren 
Nachkommen dieselben Chancen lassen, die wir auch hatten. Mit Energievergeudung, 
Ressourcenverschwendung und dem „Nach-mir-die-Sintflut-Denken“ muss endlich Schluss 
sein. Zudem ist eine durchdachte Umweltpolitik eine Garantie für eine saubere und intakte 
Umwelt, ohne die niemand leben kann. 
Wir stehen für:  
- Abschaltung der Atomkraftwerke innerhalb von 10 Jahren 
- Ausbau regenerativer Energien 
- die Einführung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in allen Bereichen 
- die Einführung einer Flächenversiegelungsabgabe, deren Einnahmen den Kommunen 
zustehen 
- die Senkung der Mobilfunkgrenzwerte auf ein verträgliches Maß 
- nachhaltige Verkehrspolitik durch zurückhaltenden Ausbau der Verkehrswege 
- Konsequente Durchsetzung des Verursacherprinzipes: Wer verschmutzt, muss auch dafür 
geradestehen. 
 
 
7. Asylpolitik 
Asylsuchende verlassen ihre Heimat nicht aus Spaß, sondern aus Not. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass einige rechtsextreme Versager sich bemüßigt fühlen, diesen Menschen 
zusätzlich das Leben schwer zu machen.  
Wir stehen für:  
- Verbot aller faschistischen Organisationen 
- Einheitliche Regelungen beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft sowie der 
Aufenthaltsbewilligungen 
- Verbindliche Sprachkurse für alle Einbürgerungswilligen. 
- kein Mensch darf als „illegal“ bezeichnet werden: Es gibt keine „illegalen“ Menschen 
- keine Abschiebung hier heimisch gewordener Menschen 
- Klares Bekenntnis von Einbürgerungswilligen zum Grundgesetz 
 
 
8. Demokratie 
Unsere Zukunft geht uns alle an. Es kann nicht sein, dass wir nur alle 4-5 Jahre mal eine 
Stimme abgeben und die wichtigen Entscheidungen dann von Leuten getroffen werden, die 
hinterher niemandem Rechenschaft ablegen müssen. Wir wollen endlich mitbestimmen. Und 
wir wollen endlich objektive Entscheidungen seitens der Mächtigen. 
Wir stehen für:  
- Sofortige Einführung der Volksgesetzgebung nach schweizerischem Vorbild, unter anderem 
durch fakultative und obligatorische Referenden auch auf Bundesebene 
- Ausbau und Erleichterung der Volksgesetzgebung auf Länder- und kommunaler Ebene 
- Offenlegung der Einküfte aller politischen Mandatsträger auf Kreistagsebene und höher 
- Verbot der Nebentätigkeit der Abgeordneten 
- Streichung der Übergangsgelder von Abgeordneten. 
- Einführung einer Stimmweitergabe-Option unter Beibehaltung der 5%-Hürde 
- Verbot von Spenden von Kapitalgesellschaften an politische Parteien 
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9. Kommunalpolitik 
Die Kommunalpolitik muss sich den bundespolitischen Forderungen verpflichtet sehen und 
diese auf kommunaler Ebene umsetzen. Zudem müssen die Kommunen als kleinste politische 
Einheit die Menschen wieder an die Politik heranführen. Dazu müssen sie eine überschaubare 
Größe haben, denn nur so können sie sich auch am besten um ihre Einwohner kümmern. 
Wir stehen für:  
- die Auflösung der zwanghaften Einheitsgemeinden und Wiederherstellung der 
Kleingemeinden, die sich auf freiwilliger Basis zu Samtgemeinden zusammenschließen 
können 
- die Einführung einer Flächenversiegelungsabgabe, deren Einnahmen der kleinsten 
politischen Einheit zustehen. 
 
 
10. Bildung 
Im produzierenden Gewerbe werden uns die Niedriglohnländer immer voraus sein. Unsere 
Chance liegt nicht im Produzieren, sondern im Forschen. Wir müssen wieder das Volk der 
Dichter und Denker werden, denn nur so können wir neue Ideen und neue Produkte 
entwickeln. Auch ist die Schule eine der prägendsten Institutionen unseres Lebens. Wir 
müssen wieder für das Leben lernen und nicht irgendwelchen Stoff pauken. Andererseits 
wissen wir auch, dass Schulen und Universitäten Ländersache sind, sodass bundespolitische 
Forderungen hier lediglich empfehlenden Charakter haben können, die in landesspezifischen 
Programmen konkretisiert werden müssen. 
Wir stehen für: 
- Wiedereinführung des 13. Schuljahres 
- Gemeinschftlicher Unterricht bis zur 8. Klasse (einschließlich) 
- Aufwertung des Hauptschulabschlusses 
- Einführung des religionsübergreifenden Lehrfaches „Religionen und Ethik“ anstelle des 
einseitig geprägten Religionsunterrichtes 
- Abschaffung der Studiengebühren für das Erststudium 
- Eigenverantwortliche Festlegung, Einziehung und Verwendung von Studiengebühren für 
weiterführende Studiengänge durch die jeweilige Hochschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESSIERT ? INFORMIEREN ! MITMACHEN ! MITGLIED WERDEN ! 
www.verbraucherschutzpartei.de 
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